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1. ANLASS, GRUNDLAGEN 

1.1 Anlass 

Die Gemeinde Lechbruck plant nordöstlich der bestehenden Sportanlagen, die dort 
stattfindende Freizeitnutzung im Uferbereich neu zu ordnen. Die aktuelle Situation ist 
unbefriedigend, da sie nicht auf die Gegebenheiten des Landschaftsbilds und des 
Naturhaushaltes eingeht. Zudem endet hier der bestehende Fußweg entlang des Lechs, 
der bis zum (ehemaligen) Hallenbad und zum Campingplatz fortgeführt werden soll.  

Nach § 2a BauGB ist mit den Bauleitplänen ein „Umweltbericht“ aufzustellen. Die in der 
Anlage zum BauGB geforderten Inhalte werden mit vorliegender Arbeit behandelt.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Gebiets 

Das Planungsgebiet liegt im Osten der bestehenden Ortschaft und im äußersten 
Südwesten des Naturraums 036, „Lech-Vorberge“. Im Osten schließt sich der Naturraum 
„Ammer-Loisach-Hügelland“ an. 

Der Landschaftsplan, der den Naturraum in „Landschaftsökologische Raumeinheiten“ 
differenziert, weist das Gebiet zum größten Teil der Raumeinheit „Lechleite mit 
Lechterrassen und eingeschnittenen Seitentälern“ zu; wobei ein Anschluss zur Einheit 
„Gruberbachtal“ besteht. 

Die genaue Lage und die Abgrenzung des Gebiets gehen aus den zugehörigen 
Planunterlagen hervor. 

 

 
Lage des Plangebietes, Ausschnitt aus der topographischen Karte M 1 : 50.000, unmaßstäblich 
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2. INHALT UND ZIELE DES BAULEITPLANS 

Obwohl die Gemeinde Lechbruck den Zusatz „am See“ im Namen trägt, ist der Lechsee in 
unmittelbarer Nähe der Ortschaft kaum zugänglich und vom unmittelbaren Ufer aus nur mit 
Einschränkung sichtbar. Weil dies aber für einen Erholungsort unerlässlich ist, soll ein 
Bereich geschaffen werden, wo der Lech und der Stausee für die Besucher erlebbar 
gestaltet werden kann. Der Geltungsbereich ist hierfür aufgrund der Lage zwischen den 
Freizeiteinrichtungen (Hallenbad, Campingplatz, Feriendorf) und dem Ortskern bestens 
geeignet. 

Da der bestehende schmale Uferweg entlang des Lechs im Geltungsbereich endet, ist die 
fußläufige Fortsetzung zum Hallenbad nur entlang der Zufahrt zum Campingplatz möglich 
(Bürgersteig). Hierfür muss zudem die nicht ohne weiteres auffindbare Brücke über den 
Gruberbach benutzt werden, was einen kleinen Umweg erforderlich macht. Ein Ziel des 
Bebauungsplanes ist daher die Sicherung einer naturverträglichen fußläufigen Verbindung 
mit einer engen Bindung an den Lech zur Schließung der Lücke zum Campingplatz. Ein 
wesentlicher Bestandteil ist die Errichtung einer Brücke über den Mündungsbereich des 
Gruberbaches. Die von der eon Wasserkraft GmbH geplante Entlandungsmaßnahme 
unterstützt dieses Ziel, denn es ist vorgesehen, mit dem Aushub den rechten Arm der 
Bachmündung zu schließen, so dass die dort bestehende Insel für die Wegeführung 
erschlossen wird. 

3. ÜBERGEORDNETE ZIELE DES UMWELTSCHUTZES 

3.1 Rechtsgrundlagen 

Im Folgenden werden die wichtigsten bei der Aufstellung eines Bauleitplans für die Umwelt 
relevanten Gesetze und Verordnungen aufgeführt: 

BauGB § 1, Abs. 6 Nr. 7: Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

BauGB § 1a, Abs. 2: sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Abs. 3: Verpflichtung zur 
Ausweisung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

BauGB § 2, Abs. 4: Verpflichtung zur Erstellung einer Umweltprüfung 

BauGB § 2a: Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil zur Begründung des 
Bebauungsplans 

BauGB § 4c: Verpflichtung zur Überwachung der aufgeführten Umweltauswirkungen durch 
die Gemeinde 

UVPG, Anlage 1, Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben 

BNatSchG, § 2: Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Abs. 1 (1): 
Erhalt der biologischen Funktionen,  

BNatSchG, §§ 18 bis 20: Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft, Verpflichtung zur 
Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

BayNatSchG, Art 1a, Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Abs. 2 
(1): Freihaltung von Landschaftsteilen, die für einen ausgewogene Naturhaushalt 
erforderlich sind.  

BayNatSchG, Art. 2: Allgemeine Verpflichtung zum Schutz  der Natur,  

BayNatSchG, Art 6, 6a und 6b: Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft, 
Verpflichtung zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit integrierten Landschaftsplan der Gemeinde 
Lechbruck, verkleinert 

BBodSchG, § 1: Verpflichtung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Funktionen des 
Bodens 

3.2 Landesplanerische Vorgaben 

Regionalpläne 

Der Geltungsbereich liegt am äußersten östlichen Rand der Region Allgäu (16). Nach dem 
Regionalplan gehört die Gemeinde zum Mittelbereich des möglichen Oberzentrums 
Kaufbeuren. Die Gemeinde gehört weiter zum allgemeinen ländlichen Raum und hat keine 
direkte Anbindung an überregionale Entwicklungsachsen. Als regionalplanerische Funktion 
ist der Gemeinde Lechbruck eine Kleinzentrumsfunktion zugewiesen.  

Die Karte 2, „Siedlung und Versorgung“ legt für den Geltungsbereich keine Ziele fest, auch 
der Karte 3, „Natur und Landschaft“ sind hier keine Festlegungen zu entnehmen. Zwar 
schließt sich nach Norden das Vorbehaltsgebiet Landschaft (Nr. 14) an; es hat jedoch 
kaum einen Bezug zum ortsnahen Uferbereich des Lechsees. 

Der Kartenteil des Regionalplans Oberland weist den entsprechenden Teil des 
Geltungsbereichs als „Gebiet mit herausragender Bedeutung für Landschaftsbild und 
Erholung aus, legt aber für das Gebiet sonst keine hier relevanten Ziele fest.  

 

Rechtsgültiger Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

 

Für die Gemeinden liegt ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan vor. Hierin sind die betreffenden Flächen überwiegend als Grünfläche 
bzw. zum kleinen Teil als Wohnbau- bzw. Wasserfläche dargestellt. 
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3.4 Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Ostallgäu, 
Artenschutzkartierung, Biotopkartierung, Schutzgebiete 

3.4.1 Arten- und Biotopschutzprogramm 
Das Arten- und 
Biotopschutzprogramm 
(ABSP) bewertet die 
vorkommenden Biotope 
(Ufervegetation) als Objekte 
mit lokaler Bedeutung. Nach 
Norden schließt sich der 
überregional bedeutsame 
„Kalkmagerrasen am 
südexponierten Hang beim 
Hallenbad nordöstlich 
Lechbruck“ an. 

Als naturschutzfachliche 
Ziele werden die „Erhaltung 
bzw. Optimierung des Lechs 
und Halblechs als 
landesweite Ausbreitungs-
achse für 
Fließgewässerarten durch 
weitere Umsetzung von 
Maßnahmen im Rahmen 
des Projekts „Lebensraum 
Lechtal““ genannt. 

Dabei soll eine 
„Verbesserung der 
Verbundfunktion für an 
Fließgewässer gebundene Arten in stark verbauten Bereichen und Stauhaltungen durch 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines durchgängigen, vielfältig strukturierten 
Fließgewässers mit hoher Sauerstoffsättigung und naturnahen Uferzonen erfolgen (Leitart 
Huchen). 

In Bezug auf die Entwicklung des Feuchtgebietsverbunds wird die „Erhaltung bzw. 
Optimierung der Lech- und Halblechaue als bayernweite Ausbreitungsachsen für Pflanzen- 
und Tierarten der Feuchtgebiete“ gefordert, insbesondere:  

– Sicherung der einzigartigen alpinen Wildflusslandschaften mit natürlichen 
Umlagerungsstrecken und deren charakteristischen Feuchtgebietsstrukturen 
(Auenwälder und -gebüsche, Röhrichte) 

– Reaktivierung der Auendynamik zur Wiederherstellung großflächiger 
Hochwasserretentionsbereiche mit charakteristischen Feuchtgebietsstrukturen 

– Aufbau eines Verbundsystems zur Vernetzung kleinflächiger 
Feuchtgebietstrukturen (Streu- und Nasswiesen, wechselfeuchte Magerrasen, 
Quellmoore, Seggenriede, Auwälder) 

Da der Lech gerade auch für den überregionalen Verbund der Trockenstandorte von 
herausragender Bedeutung ist, formuliert das ABSP das weitere Ziel:  

„Aufbau bzw. Optimierung des Lech- und Halblechtals als landesweit bedeutsame 
Verbundachsen für Trockenstandorte und Flussschotterheiden sowie als bedeutsame 
Pflanzenbrücken zwischen Kalkalpen und Schwäbischer Alb: 

Ausschnitt aus dem ABSP Ostallgäu, Fläche grau = örtlich 
bedeutsam, gelb = regional bedeutsam, orange = überregional 
bedeutsam, rot = landesweit bedeutsam, grüne 
Hintergrundschraffur: Schwerpunktgebiet Lech und Lechtal 
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– weitere Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Lebensraum 
Lechtal“ 

– Erhaltung bzw. Förderung von möglichst großflächigen Magerrasen und 
Magerwiesen bzw. -weiden sowie Saumstrukturen an den Talhängen 

– Optimierung der Lechheiden mit Magerrasen und lichten Schneeheide-
Kiefernwäldern auf in der Lechaue zwischen Schwerblmühle und Lechbruck durch 
Wiederaufnahme/Fortführung einer extensiven Beweidung und Auslichtung der 
Bestände 

– Schaffung von Verbundstrukturen zu umliegenden Trockenstandorten für die Leit- 
und Zielarten Klebriger Lein (Linum viscosum) und Himmelblauer Bläuling 
(Polyommatus coridon) 

– Förderung der Dynamik auf geeigneten Standorten 

3.4.2 Schutzgebiete 
Das Gebiet liegt z.T. innerhalb von Schutzgebieten nach dem Bayerischen 
Naturschutzgesetz. Es ist zu beachten, dass der Lech und dessen Ufer auf dem 
unmittelbar östlich angrenzenden Gebiet des Landkreises Weilheim-Schongau sowohl als 
flächenhaftes Naturdenkmal wie auch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. 

Ein Großteil der ausgewiesenen Biotope ist nach Art. 13d BayNatSchG geschützt. Welche 
Bereiche dies sind, geht aus der Planzeichnung hervor. 

Schutzgebiete nach europäischem Recht sind nicht betroffen. 
 

4. BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN, 
MASSNAHMEN 

4.1 Verwendete Verfahren und Schwierigkeiten bei Aufstellung des 
Umweltberichts 

Im Anschluss wird das Plangebiet in Bezug auf die vorhandenen Landschaftspotenziale 
verbal-argumentativ bewertet. Die Bewertung des Bestands stützt sich im wesentlichen auf 
die im Landschafts- und Flächennutzungsplan erarbeiteten Ergebnisse („Abschichtung“) 
sowie auf die vorliegenden Fachgutachten, soweit diese auf den Standort anwendbar sind.  

4.2 Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme und –bewertung 
einschließlich Prognose bei 
Durchführung der Planung 

4.2.1 Aktuell bestehende 
Nutzungen 

Der Lech ist hier aus Gründen der 
Stromgewinnung und des 
Hochwasserschutzes aufgestaut und wird 
gleichzeitig für die Freizeitaktivitäten Baden, 
Segeln, Ruder- und Paddelbootfahren 
genutzt. 

Im südlichen Teil des Gebiets verläuft 
entlang des Lechufers ein Wanderweg mit 
Kiesdecke. Steg Bootsvermietung
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In der Bucht zwischen den beiden Halbinseln befindet sich ein Bootsverleih mit einem 
kleinen Schwimmsteg. Dem angegliedert ist eine kleiner Gastronomiebetrieb. Ein weiterer 
Steg dient als Zugang für Badende. Zudem liegt in der Bucht zeitweilig ein Holzfloß mit 
Plattform für Ausflüge. Im Südwesten der Halbinsel dient eine ungegliederte Kiesfläche als 
Parkplatz und Stellfläche für Bootsanhänger und Container. Die Spitze der nördlichen 
Halbinsel ist von ungeordneten Lagerflächen 
geprägt. 

Die Spitze der südlichen Halbinsel wird als 
Trockenliegeplatz für Kleinboote genutzt. 
Südlich davon existiert ein Netz aus Spazier- 
und Wanderwegen mit Sitzmöglichkeiten 
und einem kleinen öffentlichen Grillplatz. 

Noch weiter nach Süden schließt sich das 
Lechbrucker Sportgelände mit Halle und 
Rasenspielflächen an. 

Westlich des Gruberbachs grenzt eine 
Wohn- und landwirtschaftlich geprägte 
Mischbebauung an. Das linke (nördliche) Ufer des Gruberbachs wird von der 
Zufahrtsstraße zum Campingplatz und zum Hallenbad begleitet, die sich nach dessen 
Mündung am Westufer des Lechsees fortsetzt. 

Der Hang zwischen Gruberbachmündung und Hallenbad wird überwiegend extensiv 
landwirtschaftlich genutzt (Beweidung). Kaum nutzbar und deshalb mit Röhricht- oder 
Gehölzbeständen bewachsen sind die steilsten Hangzonen und die vernässten Uferzonen 
und Quellbereiche. 

4.2.2 Schutzgut Boden 

Bestand 

Geologisch gesehen liegt der Geltungsbereich auf den postglazialen Schotterterrassen 
entlang des Lechs. Auf diesen kiesigen und durchlässigen Standorten bildeten sich 
überwiegend Pararendzinen. In der Nähe des Lechs bzw. auf den Inseln und Halbinseln 
sind die Böden grundwasserbeeinflusst. Hier liegen überwiegend Gleye vor. Die 
Landwirtschaftliche Standortkarte weist Grünlandstandorte mit ungünstigen 
Erzeugungsbedingungen aus. 

Da für den Bereich Gruberbach eine Entlandungsmaßnahme vorgesehen ist, wurden im 
Vorfeld die Sedimente untersucht1. Im Ergebnis liegen überwiegend kiesige Sedimente vor, 
die im Mündungsbereich und zu den Ufern hin in feinerdereichere Ablagerungen 
übergehen. 

Laut dem Bodengutachten ist der überwiegende Bereich der geplanten Entlandung nicht 
oder nur gering belastet und für eine weitere Verwertung geeignet (Z 0 nach LAGA). Nur 
für einen geringen Teil der Sedimente liegen leichte Belastungen vor (Z 2 nach LAGA). 

Die Bodenfunktionen (Puffer- und Filterfunktion für Schadstoffe, Infiltrationsfunktion, 
biotische Ertragsfunktion, Standort für seltene Vegetation) sind nur im Bereich der 
Lechhänge weitgehend intakt. Dem Leitfaden folgend, sind solche anthropogen 
überprägten Böden als Gebiet mittlerer Bedeutung (II, unterer Wert) zu bewerten. 

Dagegen weisen die Areale nördlich des Sportplatzes durch die Anlage von Wegen und 
Parkplätzen sowie die Errichtung kleinerer Baukörper bereits umfangreiche Störungen auf. 
Diese Bereiche werden als Gebiet geringer Bedeutung eingestuft. 

                                                
1 Crystal Geotchnik, Sedimentuntersuchung: Untersuchungsbericht, Bauvorhaben Räumung 
Gruberbach in Lechbruck (PS-81000), Projekt-Nr. B 29738, Wasserburg 2009 

östliche Halbinsel



Gde. Lechbruck, Gde. Prem: Umweltbericht zum BP Nr. 23 „Freizeitanlagen Oberer Lechsee“ 9

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Die vorliegenden Planungen im Bereich der beiden Halbinseln ändern die Situation in 
Bezug auf die Verhältnisse des Bodens nicht wesentlich, da es sich hier überwiegend um 
eine Neuordnung handelt. 

Auf der Insel ist mit dem Weg eine kleinflächige Überbauung verbunden, die dort die 
Bodenfunktionen punktuell aufhebt. 

Auch der Weg in der Lech-Leite führt zwangsläufig zu einer Überbauung von Flächen mit 
intakten Bodenfunktionen.  

Aufgrund der schmalen Ausgestaltung der Wege und der wassergebundenen Oberfläche 
wird die Infiltration und Filterung des Niederschlages jedoch in ausreichendem Maß von 
den Nachbarflächen übernommen werden. 

Es wird erwartet, dass die Entlandungsmaßnahme die Sohle des Gruberbachs vom 
Schlamm befreit. Im wieder hergestellten Kiesbett werden die sauerstoffzehrenden 
Verhältnisse aufgehoben und damit die Lebensgrundlage für die Fischfauna verbessert. Im 
Auffüllungsbereich wird dafür ein kleinflächiger und gut nährstoffversorgter terrestrischer 
Standort neu hergestellt. 

Eine Belastung für das Gebiet entsteht hier nicht, da nur unbelastete Materialien wieder im 
Gewässer eingebaut werden. Eventuell belastete Sedimente werden abgefahren und 
umweltgerecht entsorgt. 

4.2.3 Schutzgut Wasser 

Bestand 

Das Gebiet ist maßgeblich geprägt von der Lage an der Stauwurzel des Lechsees. Ist im 
Süden noch eine deutliche Strömung wahrnehmbar, so überwiegt im Norden klar der 
Stillwasser-Charakter des Stausees.  

Für das Gebiet liegen die Daten des weiter südlich liegenden Pegels Lechbruck vor. Hier 
gelten folgende Eckwerte: 

Wasserstände/  Meereshöhe 
Jährlichkeiten Pegelstand (cm)  Pegel (müNN) Abfluss (m³/s) 

NW/NQ 63 722,22 4,58 

MW/MQ 150 723,09 71,4 

MHW/MHQ 339 724,98 365 

HW/HQ 457 726,16 971 

HQ10 k.A. k.A. 600 

HQ100 k.A. k.A. 1100 

10.8.1970 k.A. k.A. 971 

22.5.1999 457 726,16 855 

Ab einem Pegelstand von ca. 440 cm kommt es zu Ausuferungen des Lechs im Bereich 
der Sportanlage und unterhalb der Lechbrücke in bebautes Gebiet. 

Bedingt durch die unterschiedliche Wasserabgabe der oberstromigen Kraftwerke sind im 
Tagesverlauf zudem Wasserspiegelschwankungen um mehrere Dezimeter die Regel. 

Sowohl der Lech als auch der Gruberbach weisen eine mäßige Belastung und damit die 
Saprobiestufe II auf. Für die Bucht zwischen den beiden Halbinseln liegen zwar keine 
Untersuchungen der Wasserqualität vor; nach dem optischen Eindruck zu urteilen, bleibt 
die Qualität hier etwas hinter dem freien und strömenden Wasser des Lechs zurück. 
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Der Lech wurde in die Strukturklasse IV, 
deutlich verändert aufgenommen. Nach 
Augenschein ist der betreffende Abschnitt 
des Gruberbachs als „deutlich verändert“ zu 
betrachten (Strukturklasse V).  

Im Mündungsbereich des Gruberbachs 
fallen zudem schlammige Ablagerungen auf. 
Zeitweise sind hier zudem 
Geruchsbelästigungen festzustellen 

Laut dem Informationsdienst 
überschwemmungsgefährdete Gebiete2 in 
Bayern treten die Überschwemmungen 
durch den Lech nur im unmittelbaren Ufer- 
und im Bereich der Inseln auf. Das 
dargestellte Gebiet ist nicht amtlich 
festgesetzt. Die Abgrenzung eines 
wassersensiblen Bereichs3 wurde hier noch 
nicht abschließend bearbeitet. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Halbinseln und auch die 
Lechhänge entweder wegen der Nähe des mit dem Fluss bzw. Bach korrespondierenden 
Grundwassers oder wegen der Gefahr oberflächlich abfließenden Hangwassers als 
wassersensibler Bereich bewertet werden.  

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass die Gefährdung des Gebiets durch 
auftretendes Hochwasser nicht vollständig auszuschließen ist. Daraus leitet sich die 
Bewertung als Gebiet der zweithöchsten Kategorie ab (II, oberer Wert). Die Lechhänge 
wurden abgewertet, weil sie nicht mehr im Einflussbereich des Flusses stehen. 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Wie bereits beim Schutzgut Boden beschrieben, werden im Bereich der neu gebauten 
Wege (Insel und Leite) Flächen neu versiegelt. 

Da eine Änderung der Höhenlage der Bodenoberfläche nur kelinflächiger Natur sein wird, 
gehen damit auch keine Änderungen der Retentionsfläche einher. 

Durch den Einbau eines Rohres in die südliche Halbinsel soll eine zumindest geringe 
Durchströmung der Bucht erreicht werden, damit die zusätzliche Belastung des Gewässers 
durch die geplante Bade-/Schwimmnutzung aus der Bucht herausgetragen wird. Eine 
Aufwirbelung von Ufersedimenten wird dadurch vermindert, dass im Uferbereich eine 
Kiesschüttung vorgenommen wird. 

Südlich und nördlich der Insel (am „Festland“-Ufer)werden zur Gewinnung von nutzbarer 
Uferfläche und um die zu überbrückende Länge zu verkürzen, Aufschüttungen 
vorgenommen. Dies erhöht die Fließgeschwindigkeit im betreffenden Abschnitt, was die 
Ablagerung von Feinsedimenten vermindert. Der Querschnitt wird aber so groß gehalten, 
dass er den Abfluss des Gruberbachs nicht behindert.  

4.2.4 Schutzgut Klima/Luft 

Bestand 

Nach den textlichen Aussagen des Landschaftsplans liegt das Gebiet innerhalb der 
Kaltluftrinne entlang des Lechs, dessen Tal einen breitflächigen, langsamen Abfluss von 
Süden nach Norden ermöglicht. Zeitweise können Nebel auftreten.  

                                                
2 www.bayern.de/lfw/iug/kart_uebe.html 
3 „Wassersensible Bereiche“ kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu 
Überschwemmungen kommen kann. An größeren Gewässern ergänzen die Auen/Niedermoore die 
Informationen zu den Überschwemmungsgebieten (z.B. Gebiete hinter Deichen, extreme 
Überschwemmungsereignisse über ein HQ100 hinaus). 

ausgewiesene Überschwemmungsgebiete (rot 
schraffiert) Quelle: Informationsdienst 

überschwemmungsgefährdete Gebiet in Bayern 
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Die Gehölzbestände entlang der Leite und des Ufers wirken sich kleinräumig ausgleichend 
auf das Klima aus. 

Das Gebiet ist durch die im Westen ansteigende Lechleite von den überwiegend 
auftretenden Westwinden geschützt. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit beträgt 
zwischen 1,8 und 2,2 m/s (gegenüber 3,5 bis 4,0 m/s auf den höhergelegenen Bereichen 
des Lechbrucker Gebiets).  

Obwohl dies im Landschaftsplan nicht ausdrücklich ausgewiesen ist, liegt durch die 
Südostexposition der Lechhänge in Kombination mit der windgeschützten Lage eine 
Klimabegünstigung vor.  

Allerdings verursacht die mit 2313 Fahrzeugen (zw. 8 und 16 Uhr, Verkehrszählung 1992) 
hohe Verkehrsdichte eine klimatische Belastung. 

Klimatisch gesehen wird dem Gebiet im Halbinselbereich eine mittlere Bedeutung 
zugemessen (II, unterer Wert). Die Lechhänge werden wegen der deutlicheren 
Klimabegünstigung gemeinsam mit den Wasserflächen und Gehölzbeständen um eine 
Stufe aufgewertet. (II, oberer Wert). 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Eine wesentliche Veränderung der klimatischen Verhältnisse ist nicht zu befürchten, da die 
klimawirksamen Veränderungen geringer Natur sind und die ausgleichenden Wirkungen 
des Lechs als Großgewässer auf den Tagesgang von Temperatur und Feuchte die 
geringen Versiegelungen leicht kompensieren kann. 

4.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen, Artenschutz 

4.2.5.1 Lebensräume 

Bestand innerhalb des Geltungsbereichs 

Bei der Planung des betreffenden Gebiets 
sind einige Biotope zu berücksichtigen: 

Nr. 8230-333.01 bis 03: Teilfläche (TF) 1 
und 2 bestehen aus den Ufergehölzen am 
Lech, gebildet aus Eschen, Berg-Ulme, 
Grau-Erle, Birke und einzelnen Fichten. TF 3 
(südlich des Hallenbades) ist ein Mosaik aus 
Großseggenbeständen, Streuwiesen, 
Hochstaudenfluren sowie einer Hecke aus 
Eschen und Berg-Ahorn. Die TF 3 unterliegt 
dem Schutz nach Art 13d BayNatSchG. 

Nr. 8230-346.01, 07 und 09: Die TF 1 und 7 
bestehen aus Grau-Erlen und Purpur-
Weiden südlich des Hallenbades am 
Lechufer. Unter der TF 9 sind die Bestände 
aus Weiden und Streuwiesen zwischen Lech 
und Sportplatz zusammengefasst. Teile von 
TF 9 unterliegen dem Art. 13d BayNatSchG. 

Nr. 8230-347: Unter dieser Nummer wurde 
das Feuchtgebiet südwestlich der 
Feriensiedlung aufgenommen. Es handelt 
sich um Parzellen mit braunseggenreicher Nasswiesenvegetation, Hochstaudenfluren, 
Streuweisen, nach Norden Altgras mit mit Magerkeitszeigern und jungen Zitter-Pappeln. 
Auch diese Fläche fällt unter Art. 13d BayNatSchG. 

Ein Teil dieser Biotope, die Anfang der 90er Jahre aufgenommen wurden, weist heute 
keine Biotopqualität mehr auf. Infolge des Wege- und Parkplatzbaus ist ein Teil des 
Biotops Nr. 346.7 nicht mehr existent. Der Süden des Biotops 346.9 wurde zum großen 
Teil mittlerweile vom Sportplatz überbaut. 

Kriechende Hauhechel auf der nördlichen 
Halbinsel 
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Dennoch lässt das Gebiet trotz der Eingriffe noch viele Bereiche mit einer hohen Qualität 
erkennen. Vor allem der nordöstliche Zipfel des Biotops 346.9 stellt trotz der Nutzung als 
Wiese des Segelvereins einen Standort für zahlreiche bemerkenswerte Arten dar. Die 
Begehung im Herbst ergab unter anderem Augentrost, Pfeifengras, Zittergras, 
Hungerblümchen, Kriechende Hauhechel, Ferkelkraut, und Kleinen Wiesenknopf. Von 
Süden wandert Schilf in die Fläche ein.  

Südlich davon wurde ein kleiner Bereich als Grillplatz mit Grillstelle gestaltet; auch hier 
kommen Reste einer ehemals sehr hochwertigen Streuwiese vor, wie zum Beispiel das 
Gewöhnliche Fettkraut. An deren Rand liegt Streuwiesenvegetation vor, die mittlerweile 
stark verbuscht ist.  

Entlang des gesamten Lechufers einschließlich der Inseln zieht sich ein meist schmaler 
Streifen aus Groß-Seggen-Riedern und Rohr-Glanzgras-Beständen, die vor allem im 
Bereich von Störungen (z.B. Betretungen, Lagerplätze) Hochstauden in höheren 
Deckungsgraden beherbergen. 

Die Spitzen der Inseln und Halbinseln sind Standort von bis ca. 15 m hohen Beständen aus 
Weiden und Birken, die wenige andere Gehölze, wie zum Beispiel den Wolligen 
Schneeball enthalten. 

Die nördliche Halbinsel beherbergt mit dem Kleinen Klappertopf und dem Hufeisenklee 
Reste von Magerrasen, die allerdings mittlerweile stark verbuscht sind. Die noch offenen 
Bereiche der Insel sind von einer üppigen Hochstaudenvegetation aus Mädesüß, Großem 
Baldrian und Rohr-Glanzgras geprägt. 

Die Ufer des Gruberbachs werden dagegen häufig gemäht und weisen ohne ufertypische 
Vegetation keine Biotopqualität mehr auf. 

Zwar sind die beiden Halbinseln östlich des Sportgeländes von einer 
überdurchschnittlichen Lebensraumvielfalt, gleichzeitig leiden sie aber unter einem hohen 
Druck, unter anderem durch nicht angepasste Freizeitnutzungen bei gleichzeitig 
mangelnder Pflege. 

Ein grundsätzlich anderer Lebensraumcharakter ist entlang der Lechhänge zwischen 
Gruberbachmündung und Hallenbad anzutreffen. Entlang der unmittelbaren Uferzone, die 
mit Groß-Seggen-Beständen und Gehölzen unterschiedlicher Altersstadien bewachsen ist, 
wurde das Biotop Nr. 333.3 ausgewiesen. Im Gelände erweisen sich diese Biotopgrenzen 
aber als fließend. Die aktuelle Beweidung des Hanges ließ die Entwicklung kleinflächig 
hochstaudenreicher Bereiche und Magervegetation zu, von denen nur die ausgedehnteren 
Bestände im Bestandsplan ausgewiesen sind und die sich mosaikartig und nicht 
abgrenzbar über den gesamten Hang verteilen. 

Für die kartierten Vegetationsbestände erfolgt die Bewertung wie folgt: 

III, Gebiet hoher Bedeutung, Erfüllung folgender Kriterien: 

– mittelfristig nicht wiederherstellbar, zusätzlich: 

– nach Art. 13d BayNatSchG geschützte Lebensräume  

– weitgehend intakte Bereiche der kartierten Biotope 

Unter diese Kategorie fallen: Wechselfeuchter Magerrasen, verbuschende Streuwiese, 
biotopkartierte Gehölzbestände und Röhrichtbestände Ufer 

II, oberer Wert, Gebiet mittlerer Bedeutung, Erfüllung folgender Kriterien: 

– kurzfristig wiederherstellbare Bestände, zusätzlich: 

– nach Art. 13d BayNatSchG geschützte Lebensräume 

– stark gestörte Bereiche der kartierten Biotope 

Unter diese Kategorie fallen: Magerwiese, nicht biotopkartierte Gehölzbestände und 
Röhrichtbestände Ufer, feuchte Hochstaudenfluren 

II, unterer Wert, Gebiet mittlerer Bedeutung, Erfüllung folgender Kriterien: 

– kurzfristig wiederherstellbare Bestände 
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– kein rechtlicher Schutz, keine Erfassung als Biotop  

Unter diese Kategorie fallen: Weidefläche Lechhänge einschl. Hochstaudenbestände, 
Wasserflächen, Uferbefestigung aus Wasserbausteinen 

I, oberer Wert, Gebiet geringer Bedeutung, allgemein häufige Lebensraumtypen 

Unter diese Kategorie fallen: Wiese, Liegewiese, Ruderalfluren,  

I, unterer Wert, Gebiet geringer Bedeutung, keine Lebensraumqualität 

Unter diese Kategorie fallen: Plätze und Wege, Baukörper  

Lebensräume außerhalb des Geltungsbereichs 

Außerhalb des Plangebiets ist noch eine vorgelagerte und gehölzbestandene Insel von 
erheblicher naturschutzfachlicher Relevanz, da sie Brutplatz für zahlreiche Wasservögel 
ist. 

Aus dem Blickwinkel des Biotopverbunds sind auch die Biotope Nr. 347 (Feuchtbiotop 
unterhalb der Feriensiedlung) und Nr. 345 (Kalkmagerrasen beim Hallenbad) zu beachten. 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Mit den neugeordneten Nutzungen auf den beiden Halbinseln werden auch Flächen in 
Anspruch genommen, die in eine höherwertige Kategorie eingestuft sind. 

Dies betrifft vor allem die Magerwiese auf der südlichen Halbinsel und die 
Streuweisenreste am Lechuferm, aber auch die mageren Bereiche auf der nördlichen 
Landzunge. Dadurch, dass Niveauänderungen möglichst weitgehend vermieden werden 
sollen und die Pflege extensiv vorgenommen werden wird, kann die ökologische Qualität 
durchaus aufrecht erhalten werden, zumal dort ja auch bislang eine Freizeitnutzung 
stattgefunden hat. 

Auf der Insel wird eine Störung vor allem der dortigen Fauna festzustellen sein, die hier 
bislang weitgehend ungestörte Verhältnisse vorgefunden hat. Die Überbauung durch Wege 
beseitigt allerdings keine seltene Vegetation, sondern beansprucht überwiegend ruderale 
Bestände. 

Durch die Wegenutzung über die Insel hinweg und deren Anbindung an das Land wird sich 
die vorhandene Störwirkung durch den Wassersport (Bootsverleih, Segeln, Floß) auf die 
Wasservogelkolonie auf der vorgelagerten Insel verstärken.  

Die Störung während der Brutzeit wird jedoch gering sein, da der Fußweg um diese 
Jahreszeit außerhalb der Fremdenverkehrssaison nur wenig frequentiert sein wird. 

Der geplante Weg in der Leite tangiert nur punktuell ökologisch wertvollere Bestände. Vor 
allem im Bereich des Biotops Nr. 333.3 ist eine Störung der dortigen Tierwelt nicht 
auszuschließen, auch wenn der Weg durch das kartierte Biotop so geführt wurde, dass das 
Uferröhricht und der Magerrasen als hochwertigste Teile ausgespart bleiben. 

Obwohl sich auf den aufgefüllten Flächen überwiegend Vegetationsbestände 
nährstoffreicher Standorte von voraussichtlich durchschnittlicher ökologischer Qualität 
ansiedeln werden, bedeutet dies doch einen Gewinn für die Natur, weil überwiegend 
Wasserflächen mit verschlammten, sauerstoffarmen Böden in Anspruch genommen 
werden. 

4.2.5.2 spezieller Artenschutz 

Zur Beurteilung, ob Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. besonders geschützte 
Arten von den Zielen des Bebauungsplans betroffen sind, wurde die Prüfung in Form einer 
Potenzialabschätzung4 mit Schwerpunkt auf die Avifauna durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser Untersuchung werden naturschutzrechtliche Verbotstatbestände 
verneint. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass die Auffüllung zwischen Insel und Festland 

                                                
4 Schlögel, Josef spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Potenzialabschätzung mit Schwerpunkt 
Avifauna, Babenhausen 2009 
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„im Normalwasserbereich“ erfolgen und dass eine Schilfinsel im Flachwasserbereich 
angelegt wird. 

4.2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Bestand 

Das Landschaftsbild ist von den Übergängen Ortschaft – Landschaft sowie Land – Wasser 
gekennzeichnet. Vor allem die Grenze zwischen Land und Wasser wird durch die 
flussparallelen Ufergehölze verstärkt, die den Lech als zentrales Landschaftselement 
verstellen. Andererseits schirmen die Gehölze vielfach den Blick vor optischen 
„Belastungen“, wie die ungeordneten Lagerflächen auf der westlichen Halbinsel ab. 

Sehr gut sind dagegen die geologischen Verhältnisse nachvollziehbar: Die mäßig 
geneigten postglazialen Schotter mit ihren Erosionskanten im Westen setzen sich deutlich 
vom Talboden mit den hier vorwiegenden Nutzungen als Grünfläche (Sportplatz, 
Parkanlage, Boots-Liegeplätze) ab. 

Durch die starke Eintiefung stellt der 
Gruberbach eine ausgeprägte Trennlinie 
dar, die nur schwer über die hier einzige 
Brücke überwunden werden kann. Obwohl 
hier kaum Gehölze stehen, ist auch der 
Gruberbach durch die steilen Böschungen 
kaum zugänglich und nur optisch erlebbar. 

Trotz der genannten Störungen hat das 
Gebiet kaum negative Wirkung auf die von 
Seglern genutzte Seefläche hinaus.  

Aufgrund der erheblichen, dargestellten 
optischen Vorbelastungen liegt ein Gebiet 
mittlerer Bedeutung (II, unterer Wert) vor. 

Das Teilgebiet entlang der Lechhänge zeigt auch in Bezug auf das Landschaftsbild einen 
völlig anderen Charakter. Zum einen liegen bis auf die Pumpstation kaum Störungen vor, 
zum anderen wirkt sich die Beweidung als die dem Standort angepasste Nutzung durch die 
dadurch hervorgerufene Vielfalt auch unmittelbar auf das Landschaftsbild aus. Die partiell 
vorhandenen Gehölzbestände von unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung geben 
bei der Begehung sowohl des Hanges selbst als auch der angrenzenden Straße immer 
wieder neue Ausblicke auf den Lechsee frei, wobei insgesamt die abschirmende Wirkung 
der Gehölze am Hang dominiert. 

Aus diesen Gründen müssen die Lechhänge, wie auch die gewässernahen Bereiche und 
der Lech selbst als Gebiet mit der zweithöchsten Wertstufe belegt werden (II, oberer Wert). 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Ein Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Neuordnung der Nutzungen und damit nicht 
zuletzt der Verbesserung der ästhetischen Situation des Gebiets. 

Der geplante Weg über die Insel und durch die Leite stellt dagegen ein neues Element in 
der Landschaft dar. Jedoch ist aus etwas größerer Entfernung voraussichtlich nur der Steg 
wahrnehmbar. Hier ist eine zurückhaltende und gleichzeitig ansprechende Gestaltung des 
Bauwerks vorgesehen. 

Der Weg in der Leite wird zum überwiegenden Teil an der Oberkante der bestehenden 
Böschung, an Waldrändern und auf schon vorhandenen Wegen geführt. Die hangparallele 
Trassierung unter weit gehender Vermeidung größerer Steigungen trägt mit zur Einbindung 
bei. 

Gruberbach mit gleichförmigen 
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4.2.7 Schutzgut Mensch (Erholung, Emissionen, Schallschutz) 

Bestand 

Das Gebiet ist Teil des Freizeit- und Erholungsgebietes im Lechbrucker Norden, diesem 
Umstand wird die Ausweisung im Flächennutzungsplan als Grünfläche gerecht. 
Bestehende, immissionsbedingte Konflikte können derzeit nicht erkannt werden. 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Die Planungen lassen sich keine erhebliche Verstärkung der Immissionen erwarten. 

4.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Am nördlichen Rand des Bebauungsplangebietes verläuft das Schutzgebiet für die Via 
Claudia-Augusta. Es ist in die Planzeichnung eingetragen. Anfang April des Jahres 2009 
erfolgte eine Absuche des Plangebietes nach obertägigen Spuren der Römerstraße durch 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Dabei wurden keine Hinweise auf die 
historische Straße beobachtet. 

Auswirkungen der Bebauungsplanaufstellung 

Durch die baulichen Maßnahmen sind aus Sicht der Denkmalpflege die Belange der 
Denkmalpflege voraussichtlich nicht berührt. 

4.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Erhebliche zusätzliche negative Effekte durch Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern werden nicht festgestellt. 
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4.2.9 Gesamteinstufung der Naturelemente 
Die Gesamtbedeutung des Bebauungsplangebietes ergibt sich aus der Zusammenschau 
der Bewertung der oben beschriebenen Schutzgüter in der nachfolgenden Tabelle und 
erfolgt dreistufig.  
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Wiese, 
Liegewiese 

II, u.W II, o.W. II, u.W. I, o.W. II, u.W. mittel 

Magerwiese II, u.W II, o.W. II, u.W. II, o.W. II, o.W. mittel 

Wechselfeuchter 
Magerrasen 

II, u.W II, o.W. II, u.W. III II, o.W. hoch 

Verbuschende 
Streuwiese 

II, u.W II, o.W. II, u.W. III II, u.W. hoch 

Weidefläche 
Lechhänge 

II, u.W II, u.W. II, o.W. II, u.W. II, o.W. mittel 

Röhrichtbest. 
Ufer, 
biotopkartiert 

II, u.W II, o.W. II, u.W. III II, o.W. hoch 

Röhrichte 
außerhalb der 
Biotopkartierung 

II, u.W II, o.W. II, u.W. II, o.W. II, o.W. mittel 

Feuchte 
Hochstaudenflur 

II, u.W II, o.W. II, u.W. II, o.W. II, o.W. mittel 

Ruderalflur I, o.W. I, o.W. II, u.W. I, o.W. I, o.W. gering 

Gehölzbestände, 
biotopkartiert 

II, u.W II, o.W. II, o.W. III II, o.W. hoch 

Gehölzbestände 
außerhalb der 
Biotopkartierung 

II, u.W II, o.W. II, o.W. II, o.W. II, o.W. mittel 

Wasserflächen, 
Uferbefestigung 

I, o.W. II, o.W. II, o.W. II, u.W. II, o.W. mittel 

Straßen und 
Wege 

I, u.W. I, u.W. I, u.W. I, u.W. I, u.W. gering 

Tabelle 1: Bewertung der Landschaftselemente, Bewertung nach Leitfaden: 
Wertstufen: I = Gebiet geringer Bedeutung, II = Gebiet mittlerer Bedeutung 

III = Gebiet hoher Bedeutung, u.W. = unterer Wert, o.W. = oberer Wert 
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4.2.10 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Fortführung der aktuellen Flächennutzung muss davon ausgegangen werden, dass der 
jetzige Zustand sich nicht ändern wird. 

4.2.11 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Überlegung zu Alternativstandorten für die vorliegende Planung ist nicht zielführend, da 
ja die bestehende Situation im Geltungsbereich neu geordnet werden soll. 

4.3 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs 

Der Ausgleichsflächenbedarf errechnet sich über die Bilanzierung in Kap. 5.2 

 

5. MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG; ZUR 
VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung, Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität, Grünordnerische Gestaltung 

5.1.1 Schonung und Pflege empfindlicher Standorte 
Naturschutzfachlich empfindliche Bereiche sind zu schonen und zu entwickeln. Dies betrifft 
in erster Linie folgende Flächen: 

Fläche 1: Erhalt des Magerrasen- bzw. Streuwiesencharakters 

Auf der Halbinsel im Süden sollen Abgrabungen oder Aufschüttungen sowie Düngung 
unterlassen werden, dichte Pflanzungen sind zu vermeiden, auch dauerhafte Lagerflächen 
werden hier nicht eingerichtet, Eine (extensive und am besten vereinsinterne) Nutzung als 
Liegewiese (Naturerlebnis) kann jedoch weiterhin stattfinden.  

Die Mahd der Magerflächen erfolgt mehrmals jährlich. 

Die Streuwiesenreste werden dabei entbuscht und wieder zu einer einheitlich genutzten 
Fläche vereinigt. Hier erfolgt die jährliche Herbstmahd ab 1. September. 

Fläche 2: Erhalt der Röhrichtzone 

Die Röhrichtzone ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der ökologisch wirksamen 
Uferzone, sondern bietet auch einen reizvollen Blick über den Lechsee. Ziel ist daher der 
Erhalt als gehölzfreie Feuchtfläche. 

Es erfolgt eine Entbuschung im Rhythmus von ca. zwei bis fünf Jahren, je nach 
Erfordernis. 

Fläche 3: Auflichtung der bestehenden Ufergehölzflächen 

Die Steilbereiche der Leite zeigen derzeit die Tendenz zur Verbuschung und Bewaldung. 
Damit verschlechtern sich zum Einen die Lebensbedingungen für seltene und 
lichtbedürftige Pflanzen- und Tierarten. Zum Anderen sind kaum Ausblicke auf den 
Lechsee und das gegenüberliegende Ufer gegeben. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, soll die Leite punktuell zur Schaffung einzelner 
Ausblicke auf den Lechsee ausgelichtet werden. Gleichzeitig werden aber geschlossene 
Gehölzbereiche und landschaftsprägende Einzelbäume erhalten 

Fläche 4: Sukzessionsfläche 

Im Süden der Insel soll auch in Zukunft keine Nutzung stattfinden, nur für die 
Wegeführung, ansonsten besteht keine Betretungsmöglichkeit.  
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Dieser Bereich umfasst auch die Bereiche, die im Zuge der Entlandung der 
Gruberbachmündung erfolgen. Hier wird die Entwicklung eines Röhrichts durch das 
Einbringen von Schilfrhizomen initiiert. 

Ziel ist die bestmögliche Abschirmung des geplanten Wanderweges nach Osten zu den 
Vogelbrutplätzen auf gehölzbestandenen Insel. Aus diesem Grund wird die weitere 
Verbuschung zugelassen. Lediglich die neu aufgeschüttete Insel wird in Abständen von ca. 
5 Jahren entbuscht. 

Fläche 5: Mahd Hochstaudenflur 

Der Umgriff des geplanten Wegeabschnitts auf der Insel wird durch eine jährliche Mahd 
gehölzfrei gehalten. Dies dient in erster Linie der Erhaltung von Blickbeziehungen im 
näheren Umfeld des Weges. Die weitere Entwicklung von einer Hochstaudenflur zur 
Feuchtwiese kann dabei erwartet werden. Dünger oder Pflanzenschutzmittel werden nicht 
verwendet. 

5.1.2 Schutzgut Boden und Wasser 
Am Lechufer ist zu überwiegenden Teilen ein kiesiger Untergrund und damit ausreichend 
durchlässiger Standort zu erwarten. Daher soll zum Erhalt einer höchstmöglichen 
Infiltrationsrate das Oberflächenwasser der Versickerung zugeführt werden, weshalb die 
Wege- und Platzflächen mit einem sickerfähigen Belag (z.B. Kies, Rasenpflaster) versehen 
werden sollen. 

Auch das anfallende Wasser aus den Dachflächen ist über Sickermulden dem 
Grundwasser zuzuleiten. 

In der zur Badenutzung vorgesehenen Bucht soll die Wasserqualität verbessert werden. 
Dies kann durch den Einbau eines Rohres geschehen, das den Wasserdurchsatz in der 
Bucht erhöht. Das Rohr muss mit seinem Einlaufbereich in die Anströmung des Lech-
Hauptstroms zu liegen kommen. 

5.1.3 Einfriedungen 
Eventuell erforderliche Maßnahmen zur optischen Abschirmung sollen durch die lockere 
Anlage von Strauchpflanzungen ausgeführt werden Dabei sind die in nachfolgenden 
Unterkapiteln genannten Arten zu verwenden.  

Einfriedungen sind nicht zulässig.  

5.1.4 Boden und Abgrabungen 
Anfallender Oberboden ist wieder zu verwenden. Er ist gemäß DIN 18915 zwischen zu 
lagern. 

Bei Auffinden von Denkmälern ist gem. Art 8 Abs. 1 und 2 DSchG die zuständige 
Denkmalschutzbehörde5 zu unterrichten. 

5.1.5 Außenbeleuchtung 
Da die geplanten Anlagen in der Nachbarschaft von Lebensräumen liegt, in denen 
seltenere Insektenarten vorkommen können, wird die Verwendung insektenfreundlicher 
Leuchtmittel empfohlen. 

5.1.6 Baumpflanzungen  
Die Anlagen sind einzugrünen und wie im Plan dargestellt mit Pflanzstreifen für Bäume und 
Gehölze zu gliedern. U.a. zur Minimierung der landschaftlichen und klimatischen 
Auswirkungen und des Wasserhaushalts setzt der Bebauungsplan die Pflanzung von 

                                                
5 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 
Thierhaupten, Tel. 08271/8157-38, Fax –50, eMail: hanns.dietrich@blfd.bayern.de oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Ostallgäu) 
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hochstämmigen Laubbäumen fest. Die Pflanzqualität soll im Bereich des Sondergebiets 
mindestens sein:  

Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, 3 x verpflanzt. Es können folgende Baumarten 
verwendet werden: 

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Vogel-Kirsche (Prunus avium) 
Winter-Linde (Tilia cordata) 
Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 
Silber-Weide (Salix alba) 
Schwarz-Pappel (Populus nigra) 
Feld-Ahorn (Acer campestre) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Berg-Ulme (Ulnus glabra) 
Rot-Buche (Fagus sylvatica) 
Birke (Betula pendula)  
Stiel-Eiche (Quercus robur) 
Lärche (Larix decidua) 
Wald-Kiefer (Pinus sylvstris) 
Rot-Fichte (Picea abies) 

Der Mindestabstand zu den Fahrbahnen beträgt 2,50. In geschlossenen Beständen 
können Heister 2xv mit 200 bis 250 cm Höhe verwendet werden. 

Der Anteil der Nadelbäume darf 20 % nicht überschreiten. Da an der Grenze zum 
Sportplatz und am Nordufer der Insel gestalterisch exponierte Punkte vorliegen, werden 
mindestens 8 bzw. 6 Hochstämme in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 20 – 25 cm, 
4 x verpflanzt verwendet, um hier einen schnellstmöglichen Begrünungserfolg zu erreichen. 

Zusätzlich zu den Arten der vorstehenden Liste sollen auf der Insel folgende Arten 
bevorzugt verwendet werden: 

 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Schwarz-Pappel (Populus nigra) 
Silber-Weide (Salix alba) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 

Innerhalb des Parkgeländes wird zusätzlich verwendet: 

Trauer-Weide (Salix alba „Tristis“) 
Eibe (Taxus baccata) 
Weiß-Tanne (Abies alba) 

 

Die Baumstandorte (insbesondere im Bereich der Wege und Plätze) sind offen zu halten 
und dürfen nicht mit Bodenbelägen befahrbar gemacht werden. Die Gestaltung der 
Baumstandorte soll gem. RAS-LP 2, (Kap. 2.7.4, Pflanzen von Gehölzen) erfolgen, wobei 
die dort angegebene Mindestgröße von Baumscheiben (6 m²) nach Möglichkeit doppelt so 
groß (entspricht einem Stellplatz) ausgeführt werden soll, um eine gesunde Entwicklung 
des Baumes gewährleisten zu können. 

Bei gefährdeten Standorten, insbesondere in unmittelbarer Nähe von Stellplätzen und 
Einfahrten sind Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

Bei Ausfall eines oder mehrerer Hochstämme sind Bäume entsprechender Qualität 
nachzupflanzen. 
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5.1.7 Strauchpflanzungen 
Strauchpflanzungen sollen in aufgelockerter Form ausgeführt werden. 

Dabei sollen folgende standortheimische Arten verwendet werden (Mindestqualität: 
verpflanzter Strauch 60 – 100 cm): 

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Kornelkirsche (Cornus mas) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Kreuzdorn (Rhamnus catharticus) 
Pfaffenhut (Euonymus europaeus) 
Diverse Weidenarten (Salix spec.) 
Himbeere (Rubus idaeus) 
Flieder (Syringa vulgaris) 
Haselnuß (Corylus avellana) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Felsenbirne (Amelanchier ovalis) 
Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
Vogel-Kirsche (Prunus avium) 
Feld-Ahorn (Acer campestre) 
Wild-Birne (Pyrus communis) 

Die Gehölze sind aus autochthoner Herkunft, Wuchsgebiet 96, zu beziehen.  

5.1.8 Extensivnutzung der Grünflächen 
Um die nach der Überbauung verbleibenden Grünflächen als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere aufzuwerten, wird eine extensive Pflege durchgeführt, dies bedeutet im Einzelnen: 

- Nährstoffarme Gestaltung der Rasenflächen, hier Andeckung von nicht mehr als 10 
cm Oberboden 

- Keine Düngung der Rasenflächen 

- Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

5.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

5.2.1 Ausgleichsmaßnahmen 
Fläche 6: Beweidungskonzept Lechleite 

Die potentiellen Magerrasenstandorte der Lechleite sollen durch ein Konzept zur 
zukünftigen Beweidung weiterhin gehölzfrei gehalten und weiter entwickelt werden. 

Dabei wird die Beweidung des Hanges südlich des Feriendorfes konzeptionell mit 
einbezogen. 

Als Weidetiere ist eine Kombination aus Schafen und Ziegen geplant. Es wird eine 
Rotationsbeweidung unter Verwendung eines mobilen Zaunes eingesetzt. Feste 
Zäunungen sind nicht vorgesehen, da hierdurch die Erlebbarkeit der Landschaft 
beeinträchtigt würde. 

                                                
6 Autochthone Gehölze – Verwendung bei Pflanzmaßnahmen, Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen und Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.), München 
2001 

Bezugsmöglichkeit: Erzeugergemeinschaft Autochthoner Baumschulerzeugnisse in Bayern (EAB) 
Baumschulweg 9, 86911 Dießen am Ammersee 
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Die Dichte der Beweidung beträgt ca. 15-20 Tiere pro Teilfläche bei einem Einsatz von 
zwei Dritteln Schafe und einem Drittel Ziegen. 

Der Einsatz von Rindern oder wie bisher von Pferden findet zukünftig nicht mehr statt, 
diese Regelung trifft auch auf Jungtiere zu. 

Zusätzlich wird eine Weidepflege in Form einer Mahd im mehrjährigen Turnus 
durchgeführt. Vor dem Beginn der Beweidung wird die gesamte Fläche abgemäht. Das 
Mähgut wird entfernt, dies dient auch der Ausmagerung der Fläche. Bei Bedarf ist auch 
eine Entbuschung durchzuführen. 

Weiterhin wird auf der Ausgleichsfläche der Einsatz von Dünger (weder mineralisch noch 
organisch) bzw. von Pflanzenschutzmitteln ausgeschlossen. 
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5.2.2 Flächenbilanzierung 
 

 gewichtete Bewertung des Bestands 

 
 

Aus der Bewertung des geplanten Zustands ergibt sich aufgrund der geringen Eingriffe und 
der Ausweisung umfangreicher Maßnahmen eine Gesamtverbesserung des Gebiets.  

Der Flächenüberschuss von 5.537 m² wird in ein gemeindliches Ökokonto eingestellt. 

5.2.3 Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 
Flächen außerhalb des Gemeindebesitzes sind durch einen städtebaulichen Vertrag 
rechtlich abzusichern. 

Dieser Vertrag enthält insbesondere Regelungen über die zeitliche Abwicklung der 
dargestellten Maßnahmen, welche Maßnahmen durchzuführen sind sowie Regelungen zur 
Kostenübernahme. 

5.2.4 Maßnahmen zur Überwachung 
Als Maßnahme zur Überwachung wird eine Begehung des Geländes zwei Jahre nach 
Durchführung der Baumaßnahme durchgeführt. 
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Die Entwicklung der ökologischen Wertigkeit der Ausgleichsfläche wird über die 
Durchführung eines Monitoring-Verfahrens nachgewiesen. 
 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Im Bereich der Gruberbachmündung in den Lech östlich des bestehenden Schul- und 
Sportgeländes sollen die bestehenden Freiflächen städtebaulich neu geordnet werden. Ziel 
ist die Nutzungsentflechtung zwischen Badenutzung des Ufers, Bootsverleih, Kiosk und 
Liegeplatz für Segelboote. Gleichzeitig wird die geplante Entlandung der 
Gruberbachmündung bzw. die dadurch bedingte Änderung der Uferlinie in die Planung 
aufgenommen. 

An das Gelände, das sich über zwei Halbinseln verteilt, soll zudem ein Wanderweg 
angebunden werden, der die gefahrlose und Naturerlebnis-orientierte Überwindung der 
Strecke zwischen Sportgelände und ehemaligem Hallenbad/Campingplatz erlaubt. Dieser 
Weg wird so in die bestehende Leite gelegt, dass ein Erleben der Landschaft der Leite 
unter weitestgehender Schonung der ökologisch wertvollen Strukturen möglich ist.  

Mit den gestalterischen Maßnahmen werden Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der 
bestehenden Biotopreste festgesetzt. Neben der extensiven Mahd der Grünlandbiotope 
sind entlang der Hangleite Auflichtungen und Entbuschungen geplant. Die nicht 
vermeidbaren Einriffe werden durch die Entwicklung eines Beweidungskonzeptes für die 
Leite ausgeglichen. 
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